
5.4 Grundsätze der Haushaltspolitik 
 
Antragsteller: Hauptvorstand 
 

I. Beitragsaufteilung 5 
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1. Der auf den DGB entfallende Bei-

tragsanteil beträgt 12 Prozent des ge-
samten Beitragsaufkommens (ohne 
arbeitslose Mitglieder) plus monatlich 
0,05 € pro Mitglied für den Solidari-
tätsfonds. 

 
2. Der an den Kampf- und Unterstüt-

zungsfonds abzuführende Beitrags-
anteil beträgt 1 Prozent des Gesamt-
beitrags-aufkommens. 

 
3. Der für den Rechtsschutz abzufüh-

rende Beitragsanteil beträgt 5,5 Pro-
zent des Gesamtbeitragsaufkommens. 

 
4. Der für die Gemeinschaftsaufgaben 

Finanzausgleich und gewerkschaftli-
che Bildungsarbeit abzuführende Bei-
tragsanteil beträgt in den Jahren 
 
2005 -  5,00 Prozent 
2006 -  4,95 Prozent 
2007 -  4,90 Prozent 
2008 -  4,85 Prozent 
2009 -  4,80 Prozent 
 

5. Der auf den Hauptvorstand entfal-
lende Beitragsanteil beträgt 18 Pro-
zent der Beitragseinnahmen (ohne 
bundesunmittelbare Mitglieder). 

 
6. An die Max-Traeger-Stiftung werden 

monatlich pro Mitglied (ohne arbeits-
lose/studentische Mitglieder) 0,06 € 
abgeführt. 
 

7. Die verbleibenden Beitragsanteile ste-
hen den Landesverbänden zur Verfü-
gung. 
 

8. Die Landesverbände sind verpflichtet, 
ihre finanziellen Planungen und Ent-
scheidungen transparent zu machen. 
Gegenüber dem Hauptvorstand und 
den anderen Landesverbänden veröf-
fentlichen sie ihre Haushaltspläne, ih-
re Stellenpläne sowie ihre 
Jahresabschlüsse. 

 



 

II. Gemeinschaftsaufgaben und Organisati-
onsentwicklung 
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1. Gemeinschaftsaufgaben 
 
Der im Haushalt des GEW- Hauptvorstandes 
eingerichtete Titel Finanzausgleich/ Gemein-
schaftsaufgaben umfasst folgende Aufgaben: 
 
1.1. Unterstützung von Landesverbänden 
 
1.2. Gewerkschaftliche Bildungsarbeit 
 
Die im Titel „Finanzausgleich / Gemein-
schaftsaufgaben“ entsprechend Punkt I.4 ein-
gestellten Mittel werden auf die Aufgaben wie 
folgt verteilt: 
 

• Unterstützung von Landesverbänden: 
68 Prozent 

 
• Gewerkschaftliche Bildungsarbeit 32 

Prozent 
 
Voraussetzung für den Erhalt von Zahlungen 
für die Unterstützung von Landesverbänden 
und/oder für die gewerkschaftliche Bildung 
ist die Erfüllung der Verpflichtung zur 
Transparenz gemäß I Nr. 8. 
 
 
1.1. Unterstützung der Landesverbände 
 
Aus den Mitteln des Länderfinanzausgleiches 
werden finanzschwache Landesverbände und 
die Ost-Landesverbände Brandenburg, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unter-
stützt. 
Zu den finanzschwachen Landesverbänden 
gehören z. Zt.: 
 

• Bayern 
• Bremen 
• Mecklenburg-Vorpommern 
• Rheinland-Pfalz 
• Saarland 
• Schleswig-Holstein 

 
Über die Verteilung der finanziellen Mittel 
entscheidet der HV auf Vorschlag der betrof-
fenen Landesverbände. 
 
Aufgabe der unterstützten LV ist, mit Hilfe 
der zugewendeten Mittel die Notwendigkeit 



einer Unterstützung zukünftig zu überwinden 
bzw. zumindest zu minimieren. 
 
1.2. Gewerkschaftliche Bildungsarbeit 115 
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Die Organisation, Finanzierung und Konzep-
tion der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit 
erfolgt nach folgenden Grundsätzen: 
 

• Die entsprechend der Punkt II.1. zur 
Verfügung stehenden Mittel werden 
wie folgt eingesetzt: 

 
• - 25Prozent für die Koordination und 

für zentrale Aufgaben beim Haupt-
vorstand (Personal und Sachmittel) 

 
• - 75Prozent für die dezentralen Maß-

nahmen in den Landesverbänden 
(Personal und Sachmittel) 

 
• Über die Verwendung der Mittel ent-

scheiden die für den jeweiligen Haus-
halt zuständigen Gremien des Bundes 
und der Länder. 

 
• Diese Mittel sind zweckgebunden zu 

verwenden. Dem Hauptvorstand ge-
genüber muss Nachweis geführt wer-
den. 

 
• Der Hauptvorstand und die Landes-

verbände sind zur Kooperation ver-
pflichtet. 

 
 
2. Organisationsentwicklung 
 
Die Finanzierung des Prozesses der Organisa-
tionsentwicklung wird wie folgt realisiert: 
 
Für den Prozess der Organisationsentwicklung 
wird ein Finanzvolumen von jährlich 0,5 
Prozent bezogen auf die Beitragseinnahmen 
der Gesamtorganisation in den Jahren 2006 – 
2009 zur Verfügung gestellt. 
 
Dieser Betrag wird je zur Hälfte vom Haupt-
vorstand und von den Landesverbänden auf 
der Grundlage ihrer Beschlüsse aufgebracht. 
 
Aus diesen Mitteln werden finanziert: 
 

a) Organisationsentwicklungsprozess der 
Gesamtorganisation 

 



b) Maßnahmen der Organisationsent-
wicklung auf der Grundlage der Ko-
operation zwischen einzelnen 
Landesverbänden und der Bundesor-
ganisation 
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c) Finanzierung des Organisationsent-

wicklungsprozesses der einzelnen 
Länder bzw. Kooperationsprojekte 
zwischen einzelnen Landesverbänden 

 
Über Vorhaben nach a) und b) beschließt der 
Hauptvorstand. 
 
 

III. Finanzierung des Rechtsschutzes 
 

1. Der gewerkschaftliche Rechtsschutz 
ist eine gemeinsame Aufgabe aller 
Gliederungen der GEW. Sie umfasst 
die Leistungen der Landesverbände 
für die Arbeit der Landesrechts-
schutzstellen, die Leistungen des 
Hauptvorstandes für die Arbeit der 
Bundesstelle für Rechtsschutz (inkl. 
Geschäftsstelle), für die externe 
Rechtsvertretung, für die zu über-
nehmenden Kosten der Gegenseite, 
für die Gerichtskosten und für not-
wendige weitere Verfahrenskosten. 

 
2. Die Finanzierung des Aufwandes für 

die Landesrechtsschutzstellen regeln 
die Landesverbände mit ihrem Lan-
deshaushalt. Dazu erhalten die Lan-
desverbände einheitlich je 0,1 Prozent 
(Bremen und Saarland 0,05 Prozent) 
insgesamt 1,5 Prozent des Gesamtbei-
tragsaufkommens als Zuschuss (ver-
gleiche I.3.) 

 
3. Der Aufwand für die Bundesrechts-

schutzstelle (Personal- und Sachkos-
ten) wird im Rahmen des Haushaltes 
des Hauptvorstandes finanziert. 

 
4. Die Finanzierung der Kosten für ex-

terne Rechtsvertretung, die zu über-
nehmenden Kosten der Gegenseite, 
die Gerichtskosten und die notwendi-
gen weiteren Verfahrenskosten (z. B. 
Rechtsgutachen) erfolgt durch einen 
Rechtschutzfonds, der im Rahmen 
des Haushaltes des Hauptvorstands 
separat geführt wird. Die Rechts-



schutzrückstellung ist Bestandteil die-
ses Fonds. Die Zuflüsse dieses 
Rechtschutzfonds setzten sich wie 
folgt zusammen: 

225 

230 

235 

240 

245 

250 

255 

260 

265 

270 

275 

 
4.1. 4 Prozent des Gesamtbeitragsauf-
kommens (nach I.3.) 
4.2. Zinserträge aus der Anlage der 
Rechtsschutzrückstellung 
4.3. Rechtspolitische Umlage der Ge-
werkschaften 

 
5. Nicht verbrauchte Mittel nach den 

Ziffern 4.1. - 4.3. werden der Rechts-
schutzrückstellung zugeführt. Reichen 
die Mittel gemäß Ziffer 4.1. - 4.3. zur 
Finanzierung nicht aus, so erfolgt die 
Deckung aus der Rechtsschutzrück-
stellung. 

 
6. Aufwendungen die in direktem Zu-

sammenhang mit dem Rechtsschutz 
stehen, jedoch über die beschriebenen 
Aufgaben aus Ziffer 4 hinausgehen, 
können in Ausnahmefällen aus dem 
Rechtsschutzfonds finanziert werden. 
Dazu bedarf es einer Zweidrittel-
mehrheit des Hauptvorstandes. 

 
7. Die wirtschaftliche Verwendung der 

Mittel für den Rechtsschutz ist im In-
teresse der Gesamtorganisation si-
cherzustellen. Auf der Grundlage 
ausführlicher Analysenwerte aus der 
Rechtsschutzdatenbank entwickelt die 
Bundesstelle für Rechtsschutz ent-
sprechende Prüfkriterien. In Fort-
schreibung der Richtlinie für den 
Rechtsschutz legt der HV bis 2006 die 
erforderlichen Steuerungsinstrumente 
fest. Die Bundesstelle für Rechts-
schutz berichtet dem HV jährlich ü-
ber die Entwicklung des 
Rechtsschutzes und der Rechts-
schutzkosten sowie über die Wirk-
samkeit der entwickelten 
Steuerungsinstrumente. 

 
 

IV. Kampf- und Unterstützungsfonds 
 

1. Zum Zwecke der Finanzierung von 
Tarifvorhaben und Vorhaben zu koa-
litionsrechtlichen Vereinbarungen 
und Verträgen zugunsten Dritter ein-



schließlich darauf ausgerichteter Ak-
tionen und Arbeitskämpfe wird ein 
Kampf- und Unterstützungsfonds un-
terhalten.  
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2. Die Zuführung wird gemäß Ziffer I/2 

geregelt. 
 

3. Die Entnahme von Mitteln aus dem 
Kampf- und Unterstützungsfonds für 
Maßnahmen gemäß Ziffer IV/1 er-
folgt gemäß einer durch den Haupt-
vorstand mit Zweidrittelmehrheit der 
Mitglieder zu beschließenden Richt-
linie. Über Ausnahmen der Zweckbe-
stimmung entscheidet der 
Hauptvorstand ebenfalls mit Zwei-
drittelmehrheit der Mitglieder.  

 
4. Beschlüsse des Gewerkschaftstages zur 

Entnahme von Mitteln aus dem 
Kampf- und Unterstützungsfonds 
bleiben von diesen Grundsätzen un-
berührt. 

 
 

V. Haushalt 
 

1. Gemäß diesen Grundsätzen der 
Haushaltspolitik und der Haushalts- 
und Kassenordnung beschließt der 
Hauptvorstand den Jahreshaushalt. 
 

2. Die Personalkosten beim Hauptvor-
stand - mit Ausnahme der Personal-
stellen, die aus den Gemeinschafts-
aufgaben erwachsen, sollen spätestens 
2007 nicht mehr als 50 Prozent der 
anteiligen Beitragseinnahmen betra-
gen. 
 

3. Der Stellenplan ist Anlage zum 
Haushalt. 

 
 

VI. Inkrafttreten 
 
Soweit nichts anderes angegeben ist, treten 
diese Grundsätze zum 1.1.2006 in Kraft. 
 
 
Beschlossen am 27. April 2005 
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